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Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und
die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1  BauGB §1 bis 11  BauNVO)

Allgemeine Wonngebiete (§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Landschaftsschutz (§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6  BauGB)

Darstellung ohne Normcharakter

Eigentumsgrenze (Flurstücksgrenze)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22  BauGB)

St - Stellplätze        GGa - Gemeinschaftsgaragen

TGa - Tiefgaragen

Baumerhaltung

Flurstücksnummer

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB § 16-21 BauNVO)

Grundflächenzahl0,6

Zahl der Geschosse als HöchstmaßII

Geschoßflächenzahl(1,2)

Grenze der Anschl.-B-Pläne

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)
Grünflächen

Private Grünfläche                                         Spielplatz

Mischgebiete (§ 6 BauNVO)

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

in Aussicht genommene Grenze

Baumneupflanzung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(z.B. §1 Abs. 4 §16 Abs.5  BauNVO)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (G+F+L)
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6  BauNVO)

Flächen, für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen
( §9 Abs. 1 Nr.24 und  Abs.6  BauGB)

Wegfallende Grenze des B-Planes

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur u. Landschaft

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

7.20 ü NN Höhenpunkte

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4  BauGB)

Versorgungsfläche Elektrizität (§5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4  BauGB)

Versorgungsfläche Gas (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4  BauGB)

öffentliche Parkfläche

verkehrsberuhigter Bereich

Einfahrt / Ausfahrt

Einfahrtsbereich

Flächen für Versorgungsanlagen für die Abfallentsorgung und
Entwässerungsbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§ 5 Abs.2 Nr.4 und Abs4 BauGB)

nachrichtliche Bäume

GSt - Gemeinschaftsstellplätze

Stadterhaltung und Denkmalschutz (§ 9 Abs.6, §172 Abs.1 BauGB)

Umgrenzung von Erhaltungsbereichen
(nachrichtlich übernommen)

WA

MI

E

Arkade  (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Einfriedungen-Mauer/Hecke, Höhe max. 1,80 m

Grenze
Bebauungsplan

PFG

F= Fahrbahn, P= Parken, G= Gehweg, R= Radweg, S=Schutzstreifen
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SCHNITT  A  -  A
Straße 725
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SCHNITT  B  -  B
Heiligen-Geist-Kamp

S

Grenze
Bebauungsplan

ZEICHENERKLÄRUNG

Aufgrund des  § 10 des Baugesetzbuches  (BauGB)  und nach  § 9 (4)  BauGB sowie nach  §  92  der Landesbauordnung
wird  nach  Beschlußfassung  der  Bürgerschaft  der  Hansestadt Lübeck    vom        26.08.2004       die Satzung über den
Bebauungsplan Nr. 06.09.00 - Roeckstraße / Heiligen - Geist - Kamp -,bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Text (Teil B) ,   erlassen.

SATZUNG   DER   HANSESTADT LÜBECK
BEBAUUNGSPLAN     NR.       06 . 09 . 00 -

          Der Bürgermeister
 Fachbereich Planen und Bauen
       Bereich Stadtplanung

H:\Stadt_CAD_Projekte\06-09-00_Roeckstraße_Heiligen_Geist_Kamp\CAD\B-Plan.dwg  -  M500  -  Ley / Bra / Haj  -  30.06.2004

ROECKSTRASSE/
HEILIGEN - GEIST - KAMP -

M. 1 :  500
Die Höhenangaben entstammen der Deutschen Grundkarte  M. 1:5000

Katasteramt Lübeck

 TEIL  B      -     TEXT

STRASSENPROFILE06.09.00 ROECKSTRASSE / HEILIGEN GEIST KAMP

 1.   Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses
      der  Hansestadt Lübeck vom   03.05.2004.    Die ortsübliche Bekanntma-
      chung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in  der   Lübecker
      Stadtzeitung am    11.05.2004    erfolgt.

 2.  Es wurden zwei frühzeitige Bürgerbeteiligungen nach § 3 (1) S.1 BauGB
      durchgeführt.
      Die 1. frühzeitige Bürgerbeteiligung ist vom 27.09.2001 bis einschließlich
      12.10.2001 durchgeführt worden. Die 2. frühzeitige Bürgerbeteiligung ist
       vom 13.08.2003 bis einschließlich 28.08.2003 durchgeführt worden.

 3.  Die von der Planung berührten  Träger   öffentlicher  Belange   sind   mit
      Schreiben  vom  27.11.2001 , 17.05.2002 und 09.12.2003   zur Abgabe
      einer Stellungnahme aufgefordert worden.

 4.  Der Bauausschuß hat am 03.05.2004 den Entwurf des Bebauungsplanes
      mit  Begründung  beschlossen  und   zur Auslegung bestimmt.

 5.  Der Entwurf des Bebauungsplanes,  bestehend aus der  Planzeichnung
      (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie  die  Begründung haben in der Zeit
      vom   19.05.2004   bis zum   18.06.2004   während  der  Dienststunden
      nach § 3  (2) BauGB öffentlich ausgelegen.
      Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis,daß Anregungen während
      der Auslegungsfrist von allen  Interessierten  schriftlich oder  zur Nieder-
      schrift geltend  gemacht  werden  können ,   am      11.05.2004      in der
      Lübecker Stadtzeitung  ortsüblich bekanntgemacht worden.

 6.  Der katasteramtlich Bestand am        23.08.2004          sowie die geo-
      metrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen  Planung werden
      als richtig bescheinigt.

 7.  Die Bürgerschaft hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stellung-
      nahmen der Träger öffentlicher Belange am   26.08.2004   geprüft.
      Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

 8.  Die Bürgerschaft hat den  Bebauungsplan, bestehend   aus  der   Plan-
      zeichnung  (Teil A) und  dem Text  (Teil B) am  26.08.2004  als Satzung
      beschlossen.
      Die Begründung   zum  Bebauungsplan   wurde   durch      (einfachen)
      Beschluß   gebilligt.

  9. Ausfertigung
      Die    Bebauungsplansatzung,   bestehend  aus    der     Planzeichnung
      (Teil A)   und  dem  Text   (Teil B)   wird   hiermit    ausgefertigt  und   ist
      bekanntzumachen.

10.Der Beschluß  des Bebauungsplanes  durch  die  Bürgerschaft  sowie die
     Stelle, bei der der Plan auf Dauer während  der Dienststunden  von   allen
     Interessierten eingesehen werden kann und über  den Inhalt  Auskunft zu
     erhalten ist, sind am  12.10.2004  ortsüblich bekanntgemacht  worden.
     In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit,  eine Verletzung von  Ver-
     fahrens- und   Formvorschriften und  von  Mängeln  der   Abwägung   ein-
     schließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen   (§ 215 (2) BauGB)   sowie
     auf die Möglichkeit Entschädigungsansprüche geltend zu machen und auf
     das Erlöschen dieser  Ansprüche     (§  44 BauGB)    hingewiesen worden.
     Auf die Rechtswirkungen des  §  4  (3) GO  wurde  ebenfalls  hingewiesen.
     Die  Satzung ist mithin am  13.10.2004  in  Kraft getreten.

                                                                      Lübeck, den 28.09.2004

                                          Hansestadt   Lübeck
                                                                Der Bürgermeister
                                                     Fachbereich Planen und Bauen
                                                              Bereich Stadtplanung

                                         Im Auftrag                                    Im Auftrag

                                          GEZ. BODEN                     GEZ. SCHREINER
         L. S.                      Franz-Peter Boden                   Martin Schreiner
                                            Bausenator

                                                                         Lübeck, den 09.09.2004

                                                                     GEZ. SCHELL
       L.  S.                                                       Katasteramt

                                                                              Lübeck, den 13.10.2004

                                                Hansestadt   Lübeck
                                                                        Der Bürgermeister
                                                             Fachbereich Planen und Bauen
                                                                      Bereich Stadtplanung
                                                                              Im Auftrag

                                                                           GEZ. JEILER
          L. S.                                                         Antonius Jeiler

                                                                                        Lübeck, den 02.10.2004

                                                                    GEZ. SAXE
    L. S.                                                    Der Bürgermeister

                                                                             Lübeck, den 28.09.2004

                                               Hansestadt   Lübeck
                                                                       Der Bürgermeister
                                                            Fachbereich Planen und Bauen
                                                                     Bereich Stadtplanung
                                                                              Im Auftrag

                                                                     GEZ. SCHREINER
         L. S.                                                      Martin Schreiner

VERFAHRENSVERMERKE
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